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 Veröffentlicht am 11.01.1996

Norm

DSt 1990 §25 Abs1

Rechtssatz

Das Disziplinarverfahren richtet sich nicht gegen ein Mitglied des Ausschusses der Rechtsanwaltskammer

Niederösterreich. Daß eines deren Mitglieder als Zeuge zu vernehmen sein werde, stellt keinen wichtigen Grund dar,

welcher eine Delegierung rechtfertigen könnte.
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